
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/12/2 2Ob353/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1965

Norm

ZPO §362

ZPO §503 Z2

Rechtssatz

Wenn das Berufungsgericht dem unsicheren Gutachten des Sachverständigen nicht folgte, spricht dies für eine

lebensnahe Betrachtung des Falles und begründet keinen Verfahrensmangel.

Entscheidungstexte

2 Ob 353/65

Entscheidungstext OGH 02.12.1965 2 Ob 353/65

Veröff: EvBl 1966/160 S 160
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